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und Hilfsangebot. Folgende
Leistungen bieten wir an:

Kontakt

Impressum
Herausgeber:
Sozialamt I Mauerstraße 20 I 99867 Gotha
E-Mail: betreuungsbehörde@kreis-gth.de
Tel.: 03621 214 865

Aufgaben der
Betreuungsbehörde

Bei Fragen zu Vorsorgedokumenten,
zur Beglaubigung einer Vollmacht bzw.
zur Betreuungsverfügung oder zu
einer gerichtlichen Betreuung helfen
wir Ihnen gerne weiter. Bitte beachten
Sie: Vor-Ort-Termine in unserer
Behörde sind nur nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung möglich.

Landratsamt Gotha
Sozialamt – Betreuungsbehörde
Mauerstraße 20
99867 Gotha

03621 214 865

betreuungsbehörde@kreis-gth.de

Das Team unserer Betreuungsbehörde
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BETREUUNGSBEHÖRDE
Rechtliche Betreuung im
Landkreis Gotha und
Vorsorgedokumente



Jeder Mensch kann durch Krankheit,
Unfall oder Behinderung in die Lage
kommen, seine rechtlichen Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht mehr
selbstständig regeln zu können. Ein
Amtsgericht kann in diesem Fall auf
Anregung oder Antrag für die betroffene
Person eine:n Betreuer:in mit einem
festgelegten Aufgabenkreis bestellen.

Als Betreuer:innen können tätig
sein:
    Familienangehörige
    nahestehende Personen
    ehrenamtliche oder berufliche
    Betreuer:innen

Rechtliche Betreuung: 
Was bedeutet das? 

Zu diesen Themen
beraten wir außerdem: 

In akuten Krankheitssituationen können
sich Ehepartner:innen und eingetragene
Lebenspartner:innen befristet auf sechs
Monate gegenseitig rechtlich vertreten.
Dies umfasst nur Entscheidungen im
Bereich Gesundheitssorge und zum
Beispiel nicht die Regelung behördlicher
oder finanzieller Angelegenheiten.

Ehegattennotvertretungsrecht

Vorsorgevollmacht
Durch eine Vorsorgevollmacht können
Sie eine oder mehrere Vertrauens-
personen benennen, die im Bedarfsfall
rechtliche Angelegenheiten für Sie
regeln können. Dadurch kann die
Anordnung einer gerichtlichen
Betreuung vermieden werden.

Mit diesem Dokument bestimmen Sie,
was medizinisch veranlasst oder
unterlassen werden soll, wenn sie nicht
entscheidungsfähig sind. Sie sollten
sich hierzu ergänzend von Ihrem
behandelnden Arzt/Ihrer behandelnden
Ärztin beraten lassen. 

Patientenverfügung

Mit dieser Erklärung bestimmen Sie
selbst, wer im Betreuungsfall als
rechtliche:r Betreuer:in bestellt oder
wer keinesfalls eingesetzt werden soll.
Das Amtsgericht hat Ihre Wünsche zu
berücksichtigen, insofern die Person
bereit und geeignet ist, diese
verantwortungsvolle Aufgabe zu
übernehmen. 

Betreuungsverfügung

Ihre Unterschriften oder Handzeichen
auf den Vorsorgevollmachten und/oder
Betreuungsverfügungen können in der
Betreuungsbehörde nach vorheriger
Terminvereinbarung und gegen eine
Gebühr von 10 Euro beglaubigt werden.
Dafür ist die Vorlage eines gültigen
Ausweisdokumentes notwendig. 

Beglaubigung

Mehr Informationen zum
Thema rechtliche Betreuung
finden Sie hier: 

Bundesministerium der
Justiz und für
Verbraucherschutz

Thüringer Ministerium
für Justiz, Migration
und Verbraucherschutz
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Sie möchten als rechtliche:r
Betreuer:in tätig werden? Melden
Sie sich bei uns! Alle Informationen
zu nötigen Qualifikationen finden Sie
online unter landkreis-gotha.de.

Wir suchen regelmäßig berufliche
und ehrenamtliche Betreuer:innen!

Für alle Themen rund um die rechtliche
Betreuung sind wir als Betreuungs-
behörde des Sozialamtes zuständig und
stehen Ihnen bei Fragen zur Seite.
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